
Zeitschrift: Neues helvetisches Tagblatt

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 1 (1799)

Rubrik: Gesezgebung

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 07.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Neues helvetisches Tagblatt.
l Fortsetzung des schweitzerischen Republikaners)

Herausgegeben von Escher und U'fteri/ Mitgl. der gesetzg. Räthe.

Band I. X. XXI. Been, 5. Aug. 1799. (iy. Thermid. VII.)

G e s e z g e b nn g.

Grosser Rath, 29. Iul.
(Fortsetzung.)

Beschluß von Sutcrs Meinung.
Es sollte freilich in .-ckiw-iclo nicht so seyn ; allein

man kann doch unmöglich bei einer Revolution, wenn
man sie gleich fürs ganze Vaterland macht, so auf ein-
mal alle Verhältnisse der Natur ablegen; man kann
nicht auf einmal die Menschen vergessen, mit de-
nen man aufgewachsen ist; man kann nicht so
Piözlich die Heimath vergessen, in welcher man froh
und glüklich lebte. Glaubt mir, ich habe Beweise
S?"ug dafür; der Mensch gukt allerwärts eher vor
als der ärger. Fragt hier unsere College» aus
den grossen Kantonen Zürich und Lemau, ob
lie nicht auch vorzüglich Rüksicht auf ihre Kanton«

m der Zehnden-Angelegenheit?
-..oahrlich der Em>>uß der kleinen Kantone war da-
mals sehr gering und sie habe» sich nirgends über
denselben zu beklagen. Das soll kein Vorwurf seyn,
Gott bewahre m-cy davor! Keiner schäzt mehr,als ich, die so oft an Tag gelegte Vaterlandsliebe
dieser beiden Kantone; Keiner ehrt mehr den Pa-tnotivmus der Le m an er, die, wessen sich kein
andrer Kanton rühmen kann, gegenwärtig bis
7°o° Mann dem Dienst des Vaterlands wiedmen.
.Ä'"r.Ä ^-tte be nur, nicht ans einmal da so

^ss.^. !>ählren zu wollen, nicht nur an einem
emgig.n Ort subtrahiren zu wollen, während dem
man ourch das Ganze dividiren muß. Zudem, wie
gesahnich wurde nicht das Uebergewicht von drei
so grvgen Kantonen seyn, da zwei es schon oft
zeigten f Ja wäre das föderalistische Blut alles
avgezapft, hatte man eine neue Transfusion von
Tentrauaften vorgenommen, ich Hatte nichts dM-
» ^ ^ befürchte ich einen noch weit gefahr-
Nchern Föderalismus. Noch eins: wenn Fhr erm-
mal die grossen Kantone sich einnisten lasset, so
wervet ^hr ihnen nie mehr los werden, und jede
tm-fnge, gleichmäßige Eintheilung von Helvetic»
wirb unendlich viel Widerspruch finden. —

Ueber die übrigen Artikel hab, ich wenig mehr
zu sagen. Der 4te scheint mir noch ganz willrühr-
llch zu seyn und der 6te sezt Volkstabellen voraus,
die wir erst abwarten wollen. —

Also von allem diesem soll Freiheit, Glük, ja
ssgar die Existenz unsers Vaterlands abhängen?
O armes Vaterland, wenn du auf einem solchen
Pfeiler ruhen, wenn du von solchen Formen ab-
hangen solltest!! Ich hab es schon oft gesagt,
und wiederhole es aufs neue, da dock vom Glück
Helveticas die Rede ist: ich suche dieses Glück we-
der in den Finanzen, noch im Handel und Ge-
werben -» die jezt alle stocken, so wie der Acker-
bau, da, wo die Felder verheeret sind — das al-
les, so schlimm es auch ist, bringt die Zeit wieder,
wenn man sie nur abzuwarten und zu benutzen
wfiß. Ich suche es vielmehr in. der Moralität,
im der Kraft der Helveticr, die gegenwärtig so
traurig schlummern; ich suche es in den Bürger-
Tugenden, die ans Mangel an Erziehung, aus
Mangel an Gelegenheit, sich so lange Jahre durch,
niedcrgedrükt zu sehen, sich nicht änssern; ich fuchs
es im Zusammenhalten, :n der Einigkeit, in guten,
dem Geist des Volks anpassenden Gesetzen. Da
fangt also an zu reformiren, wenn's um's Glück
des Vaterlands zu thun ist — aber so lang Ihr
nicht neues Blut in die Herzen Eurer Bürger, neue
Seelen in ihre Hirne gießt, so lange geht's nicht,
und wenn unsere Berge und Fluss? auch lauter
Gold abwerfen würden. — Vor allem aus jezt,
dort hinüber Helvetier, und jagt die Oesireicher
fort, wenn Ihr glüklich werden wollt — von die-
ftr Form hängt's nicht ab.

Fur dießmal also vertage ich den Rapport, bis
man uns eine gleichförmige Eintheilung von Hcl-
vetien vorlegt.

Secretan sagt: Diese Berathung ist sehr bitter
für den, der wirklich im Ernst die Einbeit der Re-
pnblik will und alles verabscheut, was diese aufs
neue zu zerstören sucht. Will jemand von Euch,
BB. Repräsentanten, den Grundsaz der Einheit und
Gleichheit bezweifeln? Wie will man aber denn den
Bürgern des einen Cantons das Recht rauben, den
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gleichen Einfluß auf die Leitung des Staats zu
haben, wie andere? Denn nicht Felsen und Berge,
Seen oder Flüsse, sondern die Burger sollen wir
repräsentieren. Keine Kantone sollen mehr vorhan-
den seyn, als um die innere Staatsverwaltung zu
erleichtern, nicht aber um noch den alten Federalism
beizubehalten, und noch weniger, um uns weiter--
fort immer unter dem Joche der Minderheit zu er-
halten. So sehr auch die Constitution seltsam vor--
gelesen wird, so fodert sie doch bestimmt, daß vom
zweiten Jahr an die Stellvertretung im Verhältniß
mit der Bevölkerung, durch das Gesetz bestimmt
werden soll: Man will nun aber den Senat nach
dem föderalistischen System beibehalten und nur
den großen Rath nach dem Einheitssystem organi-
siren: welche schöne Mißgeburt würde diese halb
föderalistische, halb unzertheilbare helvetische Repu--
blik ausmachen! Wahrlich kaum habe ich dm Muth
fortzufahren solche Gründe zu widerlegen. Aber
Vertagung will man nun: vielleicht soll sie auch
wieder in der Constitution liegen? aber sagt uns
diese nicht, wenn der Senat erneuert werden soll
und wie er erneurt werden soll Aber die Republik
ist nun getheilt, wird dagegen eingewandt: freilich
haben die Oestreicher eine Bresche gemacht, allein
hier in dieser Versammlung ist die eine und untheil-
bare helvetische Republik; hier sehe ich sie! oder
warum denn haben wir die Mitglieder von Schaf-
Hansen, Zürich u. s. w. noch unter uns? so lange
ich diese hier sehe, werde ich immer noch an das
Daseyn der helvetischen Republik glauben, und also
für dieselbe zu sorgen mich verpflichtet fühlen.
Aber sagt man uns, die neue Emtkxstlung Helve-
tiens wird nächstens statt haben: kaum traue ich
meinen Ohren! Vor 14 Tagen hörten wir mit der
gleichen Beredsamkeit, den gleichen Scheingründen,
dem gleichen Eigennuz, möchte ich sagen, für die
Vertagung von jener sprechen, wie heute für die
Vertagung von der Verhältmßmäßigkeit der Stell-
Vertretung mit der Bevölkerung. Auch spricht man
von sonstigen Constitrttionsabänderungen; Host man
vielleicht föderalistische Grundsatze darin aufstellen
zu können? Nein? nie würdet Ihr uns mehr unker
Euch sehen, wenn noch länger ungleiche Rechte statt
haben sollten!

Auch greift man die Bevölkerungstabellen, die
die Commission benuzte, an: doch sind diese mit
dem größten Fleiß ans allen officiellen Quellen von
Jomini zusammen getragen worden; auch sagt die
Constitution nur von annäherndem Verhältniß, nicht
von dem ailcrvollkommensten, welches man nun so-

dert, weil man es nicht zu erhalten im Stand ist.
Kein Wort sagt die Constitution, daß das erste

Jahr von jedem Canton ein Senator abtreten soll,
sondern nur, daß der vierte Theil derselben abtreten

müße. Ich will indeß denen beistimmen, welche
nun den Grundsatz des Gutachtens anerkennen wol-
len, aber so, daß man nicht mehr ans denselben
zurükkomme, denn hier ist es von dem Wohl des
Vaterlandes, von dem Daseyn unsrer Revublik die

Rede, und unter allen Uebeln, die dem unglüklichen
Helvetien noch bevorstehen können, ist keines,
ich nehme bestimmt keines aus, welches so schreklich

wäre, wie die Rüksinkmrg in den Federalism, der

hinlänglich die Schwäche, in diè er einen Staat
versenkt, durch) die Erfahrung bewies, der aber auch

alle die schreklichen Mittel zu gegenseitiger Unter-
drückung der Bürger erneuern würde, welche ehe-

dem statt hatten. Ich beschwöre Euch also, BB.
Repräs. nie zu vergessen, daß es hier auf die Rechte

des Volks, auf die Beibehaltung der siellvertrete»-
den Verfassung und auf die Freiheit der Republik
bei dieser Berathung ankommt und schließe also mit

Anerkennung des Grundsatzes des Gutachtens.
Hub er: Fast befinde ich mich im Fall des Bür-

ger Nuce, ich weiß nicht wo ich anfangen oder en-

den soll, wenn ich meine ganze Meinung über diesen

Rapport äußern will. Es scheint aber nach dem

Gange der Beralhschlagung, es seven die zwei end

gegengesezten Meinungen in der That mehr in Ab-

ficht aus die Zeit wenn?- als wie die gleiche Reprà-
scntation in Verhältniß nach der Bevölkerung ge-

schehen sollte, verschieden, denn über den Grunds;
sind wir alle einig, und jeder Redner, derer welche

Aufschub verlangen, hat ihn selbst ausdrücklich zu-

gegeben. B. R. ich bin ein Erwählter aus einem

derjenigen Kantone, welche bei Ausübung drs

Grundsatzes die Hälfte ihrer Repräsentation veme-

ren werden. Das scheinbare Interesse meiner Com-

mittentcn hier und die Grundsätze anderseits, solâ
mich vorzüglich zum Stillschweigen bewegen.

Allein ich glaube meine Committenten be,ckr

kennen, als zu glauben, sie zögen den Vorthcu
res Cantons der allgemeinen Billigkeit und den

gründeten Rechten ihrer Brüder vor. Sie lM"
auch diese Gesinnungen bewiesen. Als bei unv,

bei uns allein die Revolution frei begehrt und^voe
allen Ständen aus eignem Trieb, wenige
duen ausgenommen, da war unser erster Schwur
da war mein erster freiwilliger Eid, wir wo-m

Schweizer bleiben. Es sind viele unter Ihnen,
sich erinnern werden, daß dieses bei uns kein itttt
Versprechen geblieben, die sich erinnern -versem

welche Mühe sich unsere Nationalversammlung!,^
geben, die Vereinigung Helvetiens nicht nur zu s'
halten, sondern auf die vollkommenste Wehe
zu bringen; dieser Saal ist mein Zeuge,
mit Ernst und wahrer Liebe dieses Band Zuissw I
zu weben bestrebt waren. Und gewiß als wir "

so mit unsern Brüdern in eine unzertrennliche >
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milíe zu verbinden trachteten, beherrschte uns kein
kleiner Kantonsgeist, dachten wir nicht daran, einen
Vortheil zu begehren vor unsern übrigen Brüdern.

Man sagt uns, es sey unmöglich, sich vom
verderblichen Kantonsgeiste loszumachen. Und frei--
sich, wenn man darunter versteht, daß man nicht
mit Liebe an seine bekannten Mitbürger denke, nicht
mit warmem Eifer die genauere Kenntniß, die man
von seinem Geburtssitze hat, zu seinem Besten am
wende, so hab auch ich Kantonsgeist, ss glaube
ich, soll ich ihn haben, werde ich immer ihn
haben. Soll ich aber aus Kantonsgcist das Ganze

â

aus den Augen lassen, den Vortheil meines Kan-
tons auf Unkosten meiner Brüder der andern Kan--
tone unterstützen, dann hab ich ihn nicht, dann will
ich ihn nicht. Leider weiß ich wohk, daß bis dahin
oft der Kantonsgeist unter uns geherrscht hat, und
dem Vaterland« insgesamt wehe genug gethan hat.
Aber er soll nicht mehr. Laßt uns heute ihn ab--

schwören! Die Gerechtigkeit, die Vaterlandsliebe,
die Einheit und Untheilbarkeit der Republik, die
demokratisch-repräsentative Verfassung, die Sou-
verainität des Volks erfodern es.

Ist es erträglich, ist es gerecht, daß in einem
Theile des einen Vaterlands hundert Wahlmänner
eben so viel Repräsentanten wählen, als in einem
andern Theile vierhundert! daß die Stimme eines
Repräsentanten von viertausend Bürgern so viel
Gewicht hat, als die Stimme eines Repräsmtan--
ten von zwanzigtausend Bürgern. Das wird wohl
Niemand läugneu, und hat auch, kein Präopinant
gezweifelt. Nur der Wiederherstellung des Gleich-
gewichtes fezt man sich entgegen. Man will's ver-
tagen, als ob man die Gerechtigkeit vertagen könnte!
Man sucht Schwierigkeiten durch andere Artikel der
Constitution, als wenn die Constitution sich nicht
selbst im § den wahren Grundsätzen der Ein-
heit der Republik, der Souvera-nität des Volks,
und der Repräsentation desselben unterworfen, nn-
abanderlich und auf ewig unterworfen hätte. Man
hat von äugend, als dem einzigen wahren Volks--
gluck gesprochen, ist denn nicht Tugend die Auf-

eigenen Interesse gegen das höhere, und
sind Tyeile des Volks dem ganzen Vaterlands nicht

^ .Aufopferung schuldig, wie ein einzelner.Kann Äurger - Tugend herrschen, und die Re--
puvlik glàch machen, wo die Ausübung der bür--
gerlichen Rechte selbst nicht nach den ewigen Ma-
Nmen der Gerechtigkeit gehandhabt ist.

Regeln beim Zusammentreten nicht
?i» ^Nullung gebracht worden, das war ein

bei der ersten Gelegenheit in
näckN gebracht werden sollen das heißt, die
nachfolgenden Jahre, bei den Wahlen.â Ichliesse daher.- i) der Grundsaz soll nicht

l

beschlossen, aber anerkennt werden. 2) Er soll bei
den Wahlen im Herbstmonat angewandt werden.
Unterdessen, daß dieses dem Senat zugesendet, und
von ihm berathen wird, mag die Commission die
Weise selbst der Ausführung besser und richtiger
überlegen und bestimmen.

Schlumps: Wenn man nur einige Unvollstân--
digkeiten und einige Irrungen dem Gutachten vor--
werfen würde, so Härte ich beigestimmt, selbst als
Mitglied der Commission; aber daß man die An-
Wendung dieser heiligen Gleichhcitsgrnndsätze verta-
gen will, dieß kann ich nicht begreifen. Die Ver--
tagung bis die Oestreicher weg sind, ist seltsam:
zweifelt denn noch jemand, daß in 14 Tagen nicht
alle Oestreicher aus der Schweiz weg seyen? ich
wenigstens werde mich nie durch die Oesireicher
vertagen lassen. Daß sich der Senat mit der neuen
Eincheilung. wir mit der Verhältnißmachung der
Repräsentation mit den Canwnen beschäftigen, ist
einigermaßen im Widerspruch mit einander; aber da
die neue Eincheilung, besonders wenn sie nur als Con-
siitutionsabänderuilg dem Volke vorgelegt werden soll,
noch lange anstehen wird, so muß doch indessen
für eine rechtmäßige Stellvertretung des Volks ges
sorgt werden. Den Grundsätzen des Rechtes we--
gen, der Einheit der Repüblik wegen, und der-
Gleichheit aller Bürger wegen stimme ich also für
die Grundsätze des Gutachtens.

Pelandini kann diesem Gutachten nicht bei?
stimmen, indem es ungerecht wäre, daß von den
einen Kantonen zwei, drei Repräsentanten anstce-
ten, während von den andern Kantonen alle auf
der Stelle bleiben; er ist überzeugt, wie Anderwerth,
daß diese Art des Austritts eigentlich dem Gleich-
heits - Grundsatz zuwider wäre, und also gerade
das Föderatif-System begünstigen würde. Dis
Constitution giebt Hen Kantonen das Recht, das
erste Jahr gleich viel Repräsentanten zu ernennen
und diese sotten alle gleiche Rechte haben, und al-
so dieses Recht nicht sogleich verlieren. Auch ist
die Bevölkerungstabelle höchst unvollständig, weil
nicht alle Bürger den Eid leisteten; der Kanton
Bellenz hat 40,000 Einwohner, und sollte nur einen
Senator haben, wie viel müßte also der Kanton
Zürich mit seinen 10 Senatoren nicht Einwohner
haben, da er doch nur 150,000 hat? Und Zürich
Bern, Leman und Sentis würden diesem Vorschlag
zufolge ein ungeheimes Uebergewicht i« der helve-
rischen Stellvertretung erhalten, und die übrigen
14 Kantone zu unterdrücke» drohen. Ich stimme
also zu dêm Grundsatz, daß die neue.'nzutretenden
Mitglieder in den Senat nach Verhältniß der Be-
völkcrung der Kantone ernannt werden, daß aber
die gegenwärtigen Senatoren gleichen Rechtens
seyen, und also nicht auf ungleiche Art austreten. --
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Bourgeois stimmt ganz Hubers und Secre-
tans vortrefflichen Vertheidigungen des Gutachtens
bei, indem es ganz natürlich ist, daß denen, die
zu viel haben, genommen, und denen, die zu we-
nig haben, dieses beigefügt werde. Vertagung
kann durchaus nicht statt haben; und bedenkt, daß
wenn wir die ungleiche Stellvertretung beibehalten,
die größern Cantone zulezt fodern werden die
Auflagen im Verhältniß der Stellvertretung zu be-

zahlen; und wenn das eine recht ist, warum sollte
es nicht das andere auch seyn? —

Jacquier glaubt, der Zeitpunkt sey nicht von
theilyaft, jezt auf einmal diese Grundsätze schon
in Anwendung Zu bringen, besonders da die Con-
Mution noch nicht diese fadere, und jezt die Oest-
reicher die volle Anwendung dieses Gesetzes stören
würden. Ueberdem würde der Canton Zürich zu
viel Uebergewicht erhalten, und die andern zittern
machen; auch wenn jezt schon nichts von so un-
gleicher Zahl der Repräsentanten aus einem Can-
.ton zu fürchten wäre, so könnte man nicht für die
Zukunft gut stehen. Man setze also vor allem ans
eine Commission nieder, die die Cantone besser
eintheile.

Baggio stimmt für Vertagung des Gutach-
tens, weil sich der Senat mit der neuen Einthei-
Zung der Cantone beschäftigt.

Pozzi stimmt kurzweg Anderwerth und Bag-
gio bei.

Rellstab sag': Wenn ich nicht wußte, BB.
Repräsentanten, daß Sie alle der beste Willen für
das Wohl des Vaterlands beseelte, und ich sonst

geneigt wäre, Absichten zu vermuthen, so ge-
stehe ich aufrichtig, daß die Art, wie dieser Gegen-
stand an die Tagesordnung kam, und die Art dar-
über zu schließen, mich bald zu so etwas verleiten
könnte; den kaum ist es doch zu begreifen, wie sich

die Meinungen über einen Gegenstand, der in sei-

nen Grundsätzenkso klar ist, als 2ma! 2,ä giebt, so

zerfallen können.

Was will die Commission? bei dem nächsten

Austritt und Erneuerung der Wahlen eine verhält-
nißmässige Repräsentation nach der Volksmenge; dieß
ist der so anstößige Grundsatz, den man van allen
Seiten (wie Suter gesagt hat) packen will und
packte.

BB. Repräsentanten! Ich würde wahrlich be-

scheidene Obren beleidigen, und der ganzen Ver-
sammlung eine richtige Urtheilskraft absprechen,
wenn ich den von der Cvmmisson aufgestellten Grund-
satz vertheidigen wollte; die Vernunft und die Con-
Mutton spricht zn laut für ihn.

Will man ein VerhältniZIerVolksttpräsentation

f - >

noch der Volksmenge in der ersten Erneuerung, so

muß nothwendig dieser Grundsatz -angenommen wer-
den, kein andrer ist denkbar, wenn im Senat nicht
mehr als e/ll und hernach im grossen Rath nicht
mehr als 1/3 anskreten soll, und die Mitglieder
nicht vermehrt werden sollen.

Niemand hat eigentlich den Grundsatz als Grund-
satz widerlegt, sondern stillschweigend anerkannt; alle
die entgegengesehen Meinungen wollten nur die An-
Wendung weiter hinausschieben, bis die Constitution
geändert sey; bis die Volkstabellen kreuz und quer
in Vollkommenheit seyen und nicht mehr viel kosten;
bis die königl. kaiftrl. Truppen unsere Schweiz ver-
lassen haben werden; bis das Volk in den minder

'

bevölkerten Kantonen deßwegen nicht mehr mißver-
gnügt werde; bis die nach der Volksmenge über-

zählige Repräsentanten so lange ihre Stellen bellen
det haben, als die andern Alles Gründe die wahr-
lieh jedem denkenden Mann mehr gegen sie selbst

als für sie beweisen. Die Zeitgenossen und die Nach-

weit wird urtheilen!

(Die Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
1. Ein Wort an die Schweizer, geschrie-

ben im Zul. 1793- 8. S. ZZ.

Sehr zeitgemäße Betrachtungen und Ermah-

nnngen.
2. Das Bild der Väter des alten Helve-

tiens, eine Norm für die Sohne Hel-
vetiens. Eine Rede am Fest der Senn
pacher-Schlach t, gehalten am 8. Heu-
monat im Jahr 1799. von F. I. Stal-
der, Pfarrer zu Escholzmatt. 8- Lu-

zern bei Meyer und Comp., und zu

haben bei Anich und Comp. S. 27.

Wir haben dieser ächt patriotischen Rede bereits

bei Gelegenheit der Feyer an der sie gehalten warb,

ruhmvoll erwähnt (S. Tagbl. N. VI. S- 2g.)

Großer Rath Z. August. Debatten »Wer

ein CsmmWonalgntachten, die Pfarrerwahlen re-

treffend, und Rükweisung desselben an die Com-

mission, mit dem Auftrag: sie soll nach dem Grnm-
saz arbeiten, daß die Gemeinden ihre Pfarrer ftiv>l

erwählen können.

Senat. 3. Aug. Nichts von Bedeutung.



Neues helvetisches T a g a t t.

(Fortsetzung des schweizerischen Repuölikanes)

Herausgegeben von Escher und Ufteri, 5Nitgl. der gesetzg. Räthe.

Band I. X. XXII. Bern, Z. Ang. 1799. (18. Therir.id. XII.

Gesezgebung.
Großer Rath, 29. July.

(Fortsetzung.)
(Beschluß von Rellstabs Meinung.)

Ich gestehe es Ihnen aufrichtig, B b. Repräsen-
tauten, ich erwartete von der Gerechtigkeit und dem

Ehrgefühl dieser minder bevölkerten Kantone, vor-
Zuglich eine volikommne. Zustinmnn'.g dieses in dem
reinen Recht der Vernunft und in der Constitution
liegenden Grundsatzes; ich erwartete mehr: ich hoffte,
sie wurden die ersten seyn, die dieses Mißverhältnis,
wie Hubcr gethan, das auf Rechnung der mehr be-
völkcrtcn statt findet, zu heben sich bemühen; ich
zweifelte keinen Augenblik, deß es nicht jedes tirf
fühlte, daß dieses Mißverhältnis; nun vorhanden
sey, und wider das allgemeine Menschenrecht streue,
und daß man nie früh gengg eine der Gerechtigkeit
und Gleichheit anpaßcnde Repräsentation einführe.
Genug ist's, chaß die Constitution dieß widerrechtliche
Mlßvcrhaltniß bis zur ersten Erneuerung der Watz-
len begünstigt.

Die Gesamtheit der Bürger, nicht die Namen
der Kantone sind der Souverän; das Geie.z ist für
alle, nicht blos für Kantone; daher sollen alle
«urger der Gesellschaft durch die Repräsentation
gleichen Einfluß auf die Entwcrsimg der Gesetze ha-
ben, oder es hat ein Theil mehr Vorrechte als der
andere, oder das Band der Gesetze wäre im Vcr-
haltmsse seiner Repräsentation stärker oder locker;
welcher Unsinn!

Hat nicht jeder helvetische Bürger den gleichen
^'d dne gleichen Pflichten ans sich; folglich auch.
d:e gleichen 'Rechte? ist sich nicht jeder Bürger dem
àmand schuldig? chdert man die Anzahl der Va-
wlandsbertheldiger nach dem Maaßstab der K.m-
nie, oder nach der Bevölkerung? warum nicht die
"".ncmntation?

t'-e ä^icb, BB. Repräsentanten, das Herz blu-

v. .rechtftlgìffnen Mann, der ein ächter Schwel-
« r, fcngiich ftei von allem Lokastialsgeist ist, wenn

er über solche Gegenstände Vertagung, Vertagung
schreien hört. Diesen Gegenstand zu vertagen, heißt
einen Theil der Nation auf Rechnung des andern,
die Menschenrechte vertagen; diese Art zu urtheilen
verstehe ich nicht; was. hat das Volk im Sentis,
Leman, Bern, Zürich ec. "gesündigt, daß man
ihm sich gehörig zu repräsentiern versagt, oder
wenigstens sein Recht versagt'? vertheidigen sie nicht
mit eben der Bereitwilligkeit und Tapferkeit das
Vaterland als andere? ode? ist etwa ihr individueller
und moralischer Werth unter dem der andern oder

wenn man - die Menschenrechte nach der Schwere
des Goldes berechnen will, wägen diese etwa wem-

gcr als andere? auch dieß nicht.
Wie kann man ohne zn errathen ohne Loka-

litätsgM, diesen ihr Recht durch eine Vertagung ab-

schneiden.
BB. R-vräsentanten! Ich^ beschwöre sie -m

Namen der Gerechtigkeit, diese Sache weder zn vcr-
tagen noch zu verzögern; und schließe daher zu den

Grundsätzen der Commission, d?e schon in der Cvn-
siituüon stmd den Menschenrechtcn selbst gegründet
sind. Kann man bewe ftn, daß die Tabellen merk-

liâe Unrichtigkeiten entha test, mid sind Fehler in
der Berechnung der Aus - und Einzutretenden, so

will ich auch da Gerechtigkeit, und schike diesen

Theil zur baldigen Berichtigung der Commission

'^Sollte wider Vermuthen der grosse Rath die

Repräsentation durch den ersten Austritt und Ersatz
der Glieder der beiden Räthe und des obersten Ge-
richàss nicht in das gehörige Verhältniß bringen
wollen, w erkläre ich öffentlich, daß ich^ unaufhörlich
die Motion machen werde, daß alle Helve-
tie-'s nach der Zahl der Volksmenge und nach dein

Fuß der Kantone Schaft,aufm -md Bellmzvna RcprS-
ftnt.mttn schikcn. à aus di sem Weg das Gleich-
acwicht der Repräsentation beru-stellen, wenn man
es durch den Austritt nickt bewirken will, oder ich
höre aus (wie B. Gras gesagt) Repräsentant eines

Volks zu seyn das nicht die gleichen Rechte haben sol-.

Er!a cher: Heute ist der Tag, da Ihr-den

v.



wahren Patrioten in seiner ganzen Wurde kennen

lernen, lind den Unneigennützlgen vor dein Eigen-
nützigm unterscheiden könnt. Wachet auf, Ihr,
denen die ganze Schweiz, und nicht nur ein Kam
ton am Herzen liegt! Wachet auf, für den Vor-
theil der ganze» einen und untheubaren Republik!
Nur auf diese Art thun wir unsere Schuldigkeit;
weichen wir hicvon ad, so sündigen wir gegen das
V.ueuand!

Laßt nnS aber auch kaltblütig die Sache berathen;
denn was für traurige Folgen haben wir nicht schon

gehakt, durch unsere übereilte Beschlüsse! —
Es braucht auch eben nicht, daß man ein Sa-

lamou sen, um zu merken, was man eigentlich mit
dem Gutachten will; zwar laßt man den Kanton
Thm'gau und einige andere mtt ihren 4 Senatoren
noch chehen, um sie anjctzo noch ruhig zustimmen
zu machen ; aber er merkt doch, daß 3» start er sind
als mo, und daß sich zu dem Adler und Baren cm
allein her sehender Gesellschafter geile at, der

alles verschlingen möchte. Unter der Maske des-

Wohlwollens und grosser Gerechtigkeit sucht man nun
wieder einen Theil von Heivetien seme schon in Hau-
den habenden Rechte zu rauben. Die Zeit nahet,
wo der Feind aus unsrem Land soll vertrieben wer-
den, wo innere Unruhe das allergrößte Verderben
über unser Vaterland bringen könnte; vereinigen wir
»ms also, sitzen wir alles besondere Interesse bei-

seile, und handle» wir brüderlich. Das Volk Hel-
velicnö ist chuck ein mit den Gesczgcbcm nicht zu-

frieden. Das Volk will lieber gnlc Gesetze und
Gleichheit der Rechte, statt neue Emtheilungcn. Erst
kurz hatten wir den gleichen Fall : man wollte uns
auch zwingen, einen Grundsatz anzunehmen, den

wir nicht kannten; aber blindlings wollen wir uns
doch ch.icht von einzelnen Mitgliedern führen lassen;
kann auch wohl ein billigeres Begehren icyn, als
das, das; man uns den Plan zuerst fehcn lasse, für
dem nur stimmen sollen. Wir sind nicht alle Advo-
taten, die die Sache so geschwind begreifen; es ist
aber gut, denn wären wir es alle, wir wären noch
nicht so weit gekommen als wir gekommen sind, und
doch haben wir noch nicht zuviel geschasst. Die
Bürger von, Lcman muß ich um Nachsicht und Ge-
di.N ersuchen; wir deutsche Repräsentanten sind
freilich nicht so aufgeklärt wie sie, auch nicht so ac-
schwind im Uebcrlegen und Beschließen; aber schön

oft wars gut, daß wir etwas langsamer gierigem —
Nun werde ich beweisen, was für eine ungerechte
Regienmg, und wie statt Gleichheit, Ungleichheit
uran einführen will : ich untersuche die Constitution,
«ange àr ron Anfang an, nicht von hinten, denn
ich habe das a d c auch nicht beym x anfangen
lernen. Nun heißt es in derselben: ,?dlc helvetische
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Republik ist Ein und nntheklbar." Weiter: „Die
Gesamtheit der Bürger ist der Souverain; kein Theil
der Oberherrschaft kann getrennt und daS Eigenthum
eines Einzelnen werden ; 'Inun aber betrachte man das
Gutachten: ist es nicht, wie ehedem. Wer regierte
da 'H nicht wahr, Zürch und Bern? Was waren
die übrigen Kantone? nichts anders als die Affen
des Bären und des Adlers Wer wollte sich zuerst
von Bern losmachen der Lcman; und wer ist jezt,
der die kleinen Kantone wieder will zu Assen inachen—
auch der Leman. Br. Repräsentanten vcr einem
solchen Patriotismus schaudert es mir in die Zukunft,
so wie auch jezt. Weiler sagt die Konstitntion § w.
die Gränzen der Kantone könnten durch das Gcftz
anders bestimmt werden, und die Kantone sinS
gleich und Ihr Rang soll jährlich durch das Loos

bestimmt werden. Hier wieder müssen wir allcrcrst,
ehe wir weiter fliegen wollen, stillstehen, lesen und

überlegen. Der Konstitution zufolge kann also kein

Kanton mehr Recht haben, als ein anderer und auch

keinen Rang behaupten. Wann dies Encre Eigen-
liebe beleidigt, Euch aus den grossen Kantonen, soldenkt,

daß wir aus den kleinen auch etwas Eigenliebe ha-

den dürfen, und also für unsere Rechte sorgen müs-

sen.

Br. Carrard legt uns den 36. § der Konstitution
ziemlich gut aus, nach feinem Sinn, der aber nicht

ganz der mcinigc ist; dann es heiß, darum, für die

Folge soll das Gesetz die Anzahl bestimmen: Nu»
also nicht jezt, sondern erst in der Folge soll diesgc-
schchcn. Freylich, wann ein Kanton einst, wann sie

bcsser eingetheilt sind, eines steilen Berges oder eines

Flusses wegen, eine etwas kleinere Anzahl von Wahl-

manner,, bekommt alS der andere; dann liefert jeder

Kanton nach seiner Bevölkerung. Märe der Unter-

scheid, den man nus vorschlägt nicht so groß, wie

zwischen einem Äff und Bär oder zwischen Spaz

und Adler, so würd ich kein Wort sagend aber M
ist der Unterscheid zu groß und die Ungerechtigkeit, die

uns Carrard vorwirft, geb ich Ihm zurük. Wanst

Er sieb nur eine Viertelstunde an meinen Plaz in mci-

um Kanton denkt, so wird Er sagen müssen: da»

da keine gerechte Gleichheit wäre und es viel Vcr-

duiß nach sich ziehen avürde, wenn man das Gutach?

annähme. ^Mas die Berechnung der Volkszah! betrsst, m

ì kann d cse nicht geltend fern. Br. Andevwcrtv M
es schon gesagt. Auch gehört, laill § 5 8. der Con-

stitntion, zum Kanton Basel das Frikthal, dessen W-
oölkeruug man auch hat beyzähien sollen. .Ich^
zwar wohl, daß nur durch einen Friedensschluß das

Frikthal an Basel kommen kann; aber ich weiß cm
so wohl, daß die von Oestreich besessen Kantone!M
auch angerechnet sind, und das Frikthal ist doch Ml
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von Franzosen und Schweizern bêftzt. -à- Ich wie-
dcrhole nvchmahlen, hätten wir mit diesem ganzen
Geschäft abgewartet/ nur »och etwelche Monate, da
d.' un gewiß sich etwas entscheiden muß, daß wir mit
beruhigtem Herzen sagen könnten: „Vaterland, so

weit gehn unsere Gränzen, nun können, nun wollen
wir eine Arbeit die zwckmäffig ist, vornehmen und
dir die Gleichheit bey Emtheilung der Kantone ge-
bcn;" dann würde Helvetic« uns danken und sagen:
wir hätten unsere Zeit recht angewandt. — Nun aber
da schon 4 Tag wegen Eintheilimg der Kantone —
ich kann wohl sagen: verprozedirt worden und der
Prozeß vcriohrcn gegangen; nun fängt ein neuer viel
ungerechterer an, ver wie ich hoffe, auch wzcder ver-
lshcen geht. Und warum beym ersten war die Fin-
stcruiß schuld; wir wollten Pläne sehen, und diese
wollte man uns nicht ausweisen ; Es scheint, da stekt
etwas dahinter. Der zweyte, .der ist heiter und klar;
aber wenn wir diesen veriöhrcn, so wäre alles verloh-
ren: dann hier will der Bär den Affen, der Adler
den Spatzen, und noch ein Drittmann die übrige
Schweiz verschlingen! — Nun wanns absolut jezt
seyn muß, daß statt unserm Vaterlande gleiche und
gute Gesetze zu geben, man uns zuerst zwingen will,
hierüber abzusprechen ; so trageich dahin an, daß wir
über diesen Rapport der Commijfton zur Tagesord-
»mng gehen! —

Die weitere Berathung wird vertaget.
Das Direktorium übersendet folgende Bothschaft:

Das Vottziehungsdirektonnm der einen und un-
theilbarm helvetischen Republik an die
gesetzgebenden Räthe.

Büirger Gesezgeber!
Das Direktorium'übersendet Ihren hicbei eine

-Littscynft der Gattin des vom obersten Gerichtshof
zu einer zweijährigen Zuchthausstrafe und einer acht-
zahngen Suspension seines Aktivbürgerrechts vcrur-
Achten joseph Rouka, in welcher angesucht wird,

mu der Vollziehung des ausgesprochncn Urtheils ein-
Maiten, um unterdessen einen Vorschlag zur Mil-
vcruug der Strafe dem geftzgebeudcn Körper vor-
zulegen.

Das Direktorium, in Betrachtung, daß Joseph
' wahrend seiner zehnmonatlichen Gefangen-î à Theil der Straft seines Vcr-
î werden konnte, an seiner Gesund-

I
icuiîm häuslichen Glük einen beträcht- "

k>-'rn!<^î"^î,. und in Betrachtung, daß

m. verhängte Zuchthausstrafe ganz

5'Kui gcwzr wurde, sein wenig bemitteltes

à alb zwei unerzogene Kinder zu nähren,
lad-, o S-e,^ BB. Gesezgeber, emzn-dm, das à ihn g-failte Urtheil, mit Hinsicht

seiner unglüklichen Lage, in Erwägung zu ziehen,
und macht Ihnen, gemäß dem in der Constitution'
ihm vordchaltncn Rechte, den Vorschlag ps seine

Straft tn eine zweijährige Gefangenschaft im Zucttt-
Haus, und in einen Gemeindverhaft von eben dieser
Zeit zu verwandlcn.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums",

Laharpe.
Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.

Mou sson.
Anderwerth fodert Verweisung an die wegen

Wiederkehr niedergeftzte Coinmission.
G m ü r folgt, wundert sich aber, daß da Ronka

sich nicht vor den obersten Gcrichthof gestellt hat,
mm eine Bittschrift für ihn einkömmt; wollen wir
alle Urtheile des obersten Gerichts mildern, so könnte
man denselben eben so gut selbst auflösen.

An verwerth s Antrag wird angenommen.
Das Direktorium übersendet eine Bittschrift, in

der der B. Joseph Franccy > d'Eney im Distrikt
Grcyerz begehrt, daß ihm wegen einer Schuld, die
er an die Nation zu bezahlen hat, Aufschub ver-
gönnt werde.

Secretan weiß gar nicht, warum das Direk-
torium uns solche Administrations,.-genstände über-
sendet; er fodert Rükweisung an das Direktorium.
Thörin fodert Verweisung an eine Commission,
zu näherer Untersuchung. Carrard stimmt ganz
Secretan bei, indem uns die erreiche gar nichts
angeht. Die Bittschrift wird dem Direktorium zu-
rükgewiesen.

Das Direktorium übersendet folgende Bothschaft:
Das Vollziehungsdirettorium der einen und un-

theilbaren helvetischen Republik an die ge-
setzgebenden Räthe.

Bürger Gesezgeber!
Das Vollziehungsdircktorinm übersendet Ihnen

die Bittschrift des B. Jakob Vaillaret von Romont.
Er verlangt, in Betrachtung, daß er zu Anfange
der Revolution der Oligarchie förmlich entsagt, in
Betrachtung, des von ihm der neuen Republik ge-
leisteten Eides der Treue, wie auch in Kraft des
jZ. der Proklamation von Lcearlicr eine Ausnahme
von der Contribution, weicbe die Vcrwaltungàm-
mer zu Fryburg den Oligarchen auferlegt hat. Das
Direktorium ladet Sie ein, BB. Repräsentanten,
diesen Gegenstand in Berathung zu zwhon.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums.

L a h a r p e.

Im Namen des Direktoriums der Gcncnalftkretär
Mousson.
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Carmi ntran denkt, in den ncmlichen Fallen
könne man nicht anders als gleich zu Werke zu

gehen, und daher federt er, wie einst wegen Wat-
tenwvl und wegen Gingins eine Commission. E scher:
Nein, wenn man einmal gefehlt hat, so muß man
nicht zum zweitenmal fehlen; schon bei Anlaß der

berichten Falle, war ich überzeugt und bin es noch,
daß uns die Sache nichts angeht; nicht wir sind

von Lccarlier mit der Enthebung der Contributionen
beauftragt; nicht wir können Richter lern, über
solche Privatsireitigkestcn; ich sodcre daher Tagesord-
nung über diese Bothschaft. (Die Fortsetzung folgt.)

Ravinai. '

Während R-winat/cin Betr-rgen in Hclvc'ftn zu

rechtfertigen suchte und als Beweis der für ihn
günstigen Geiinmmgen des helvetischen Volks, ein
Högichkeitss'hrci den des Minister Ienncr ab-

drnken laßt, mag es nicht unbedeutend seyn, die

At, w'e dieftv Dnnmiugr sich vsr dem helvetischen >

Direktorium benabm, durck» folgende historisch gc-

treue DaMellung bekannt zu mache».

Im Mn 1798 erschienen Rapinat und Rouhiere

in der Si nmg des Direkioriuins. Der erste,»nt
ten Eindnst, welchen seine zahlreichen Cmgrisie in
die Unabhängigkeit der Schweiz gemacht hatten, ;u

vcrnlarn, siena an von seiner Denkungsart und sei-

nen Geftiblen zu sprechen. Ich bin Menschenfreund

je GIs pi'i1»ntr..pe ä fagw er. Es ist ganz >!>ei-

u>'p Na'ur-'-wider, ie nals Böses zu wollen oder zu

thun; schenken Sie inir also ihr Zutrauen — tausend

Ünttannehmlichkciten werden dadurch vermieden, und

^elvet-en wstd dadurch gewinnen. Aber dieß erkläre

ich, w oft das Intert'/e des bewetischcn Volkes mt-
aegengcsezt seyn wird, dem Inwresse der frank,,chen
fìîcaierung, dcii Aufträgen die iel' habe und der an-
genehmen Vcrpß ich lung in der ich mich ic-

nen nachzukominen befinde, so werde ich gegen alle

Vorstellungen taub, und unerschütterlich seyn, wftchc

Maaßregeln man auch, um die meinen zu stören,

einschlagen wird. So z. B.',,'Ieqt Liebe der össwt-

licwn sca. cn lief >u incinein Herzen; zu ihrer Weg-

nähme habe ici, Aufträge, und zu jedem crfodcr-

lieben Mittel dafür, Vc/ma/t" (i/mour à catties
eîì l.îàN8 LOLd.I' ^

eik à'ns mes orüres, ec wus les ma>ens Ne les

conserver nre8

Nun zog er ein Pergament hervor, durch welches

das 'fränkische Direktorium fcmcm Regierunascom-

iiiiss.-r die ausgcdebncsten Vollmachten f»r Requig-

lions, politische und Finanzgegcnstânde crtyciît.

Alles, fuhr cr sort, was in dieicn veftckiednen

Angelegenheiten gethan wird, das geschieht a u me--

nen Befehl. Ist eine Kränkung des yviveulchen

Volks dabei, so kommt sie von mir her; sollten
selbst Nachläßigkciten und Irrungen dabei vorgehen,
so kämen auch diese von mir her^ keiner mcinerAgen-
ten ist verantwortlich; ich allein bin es. Man hat darum
sehr unrecht gehabt, dem B. Ronhierc ans taufender-
lci Weise Verdruß zu machen, und ihm Widerwär-
tigkeiten aller Art zu verursachen. Ich erkläre, daß

alles, was er gethan hat, ans meinen Befehl, und

gerade so gethan worden, wie ich es haben wollte.
Hier nahm Rouhiere das Wort; er versuchte

zn erklären, wie der Verhaft des V.. Bay's (l)
nur ein ungistkliches Mißverstandniß gewesen wire.
Er schilderte im allgemeinen das Widrige seiner

Lage, die ihn in den Fall se-te, Befehle zu voll-

ziehen, die ganz seiner Menschenfreundlichkeit
t/.b-mnir-opik-) zuwider wären, und die Schuld ist,

daß was immer der leidende Theil IN diesen Pe-

fehlen Verhaltes suche und findet, ihm zur Last

gelegt wird.
Auf die Vorstellungen eines Direktors es wer-

de durch den Marsch von iu,oo-z Mann nach Ita-
lien, deren Unterhalt Helvetica zur Last falle, und

nicht minder durch die Wegnahme der öffentlichen
Cassen, das am 8ten Floreal zwischen den Abge-
sandten der bernerischen Verwaltung, und der frank.

Regierung geschlossn-: Verkommniß .verlezt, crwü

dcrtt Rapinat: Was ist das fur ein Verkommniiî?
ich kenne dasselbe nicht; ich habe keine offizielle

Anzeige davon. Freilich hat ein Bürger Jeûner
mir iil Bern von so was gesprochen ; auch hat der

Minister der auswärtigen Angelegenheiten mir eine

sich ans dieses angebliche Verkommniß beziehend

Note uberiandt; — allem, ohne der übrigen Um--

gelmäßigkeiten, die in diesem Geschäft a'lenthaldcn

zum Vorschein kommen, zu erwachten, was sou em

Oberland, das Wáádllchd. das AargKn, gebore«

sie zum Câuchn Bern'? chid was Ml' eine Müthe-

lrng von Seile deS Mimfirs der auswärtige r.m

gelegenhciten an den Mgiernngscoiumissar läge.
Der Regicrungseommissar ist keineswegs dem

ster untergeordnet; er kennt keine Minister, er ce- /
chondirt und steht in urmittelbarer Verbindung

ich, däß das Verkomn niß vom 8- Floreal .ur >w-e

ein Un-ing ist, und ich gebe Ihnen mein Wer/
lang ich in der Schweiz bin, soll nichts davon

zog<n werden.
Der B. Bay/ Prudent der îHaltunqà, stk

Bern, war) auf KenhiereS Br.r»,, affS der ^ -

rersamnilnuq, der er als Pr-gldci.t vvrjiitiid,
f.!t, und m Leri ast gebracht.
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